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Ursprungsbebauungsplan:                                               1. Änderung:
Stand:                   15.06.2009 / 18.06.2009                     Stand:                   05.01.2011          
redakt. ergänzt:    15.09.2009                                          Redakt. ergänzt:    07.06.2011

Dipl.Ing. Rudolf Reiser, Architekt                                     Dipl.Ing. Christoph Goslich
Regierungsbaumeister                                                     Landschaftsarchitekt     
Aignerstraße  29      81541 München                               Wolfsgasse 20   86911 Diessen-St. Georgen
Tel. 089/695590 • Fax. 089/ 6921541                              Tel. 08807/6956  • Fax. 08807/1473
e-mail: staedtebau.reiser@t-online.de                             e-mail: goslich@web.de

Verfahrensvermerke Ursprungsbebauungsplan

1.0    Der Gemeinderat Langweid hat in der Sitzung vom  13.01.2009  die Aufstellung des Bebauungsplanes
          "Ortskern Augsburger-/ Meitinger Straße" beschlossen.
         Der Aufstellungsbeschluss wurde am   23.01.2009   ortsüblich bekannt gemacht.

2.0    Der Entwurf des Bebauungsplans  in der Fassung vom   15.06./18.06.2009  wurde mit Begründung gem. § 13a 
         in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom  20.07.2009  bis  21.08.2009 öffentlich ausgelegt. 
        
         Den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom  06.07.2009 gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
         Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

4.0    Die Gemeinde hat laut Beschluss des Gemeinderats vom   15.09.2009  den Bebauungsplan in der Fassung vom  
         15.06./18.06.2009, redakt. ergänzt am  15.09.2009, als Satzung beschlossen und die Begründung hierzu.

5.0    Ausfertigung der Satzung

          ..................................................... den  .....................................
                       Gemeinde
      
          .............................................                 ....................................................................
                         (Siegel)                                                        Gilg, Erster  Bürgermeister

6.0    Der Bebauungsplan wurde am  .................. gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs.4 und § 215 
Abs. 1 BauGB wurde hingewiesen, ebenso auf § 47 VWGO.
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden  in der Gemeinde 
Langweid zu jedermanns Einsicht bereit gehalten und über dessen Inhalt Auskunft erteilt. 
  ..........................................  den  ..................................................
             Gemeinde   
 ..........................................            .............................................................
               (Siegel)                                          Gilg, Erster  Bürgermeister

Verfahrensvermerke 1. Änderung

1.0    Der Gemeinderat Langweid hat in der Sitzung vom 18.01.2011  die Aufstellung des Bebauungsplanes
         "Ortskern Augsburger-/ Meitinger Straße" beschlossen.

2.0    Der Entwurf des Bebauungsplans  in der Fassung vom  05.01.2011 wurde mit Begründung gem. §13a in Verbindung
          mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom 28.03.2011 bis 29.04.2011 öffentlich ausgelegt. 
        
         Den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom 18.03.2011 gem. § 13 Abs. 2  Nr. 3 BauGB 
         Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

4.0    Die Gemeinde hat laut Beschluss des Gemeinderats vom 07.06.2011 den Bebauungsplan in der Fassung vom 
         05.01.2011, redakt. ergänzt am 07.06.2011, als Satzung beschlossen und die Begründung hierzu.

5.0    Ausfertigung der Satzung
         ..................................................... den  .....................................
                       Gemeinde
         .............................................                 ....................................................................
                         (Siegel)                                                        Gilg, Erster  Bürgermeister

6.0    Der Bebauungsplan wurde am  .............2011 gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Gemeinde  Langweid  am  Lech
Bebauungsplan  mit  Grünordnungsplan 
"Ortskern Augsburger- / Meitinger Straße"    M. 1:1000
einsch. 1. Änderung

B.  Hinweise  durch Planzeichen

1.                               Bestehende Haupt- und Nebengebäude

2.                       Maße in Metern, z.B. 6 m, 2 m

3.     Fl.Nr., z.B. 70

4.     bestehende Grundstücksgrenze

5.                               aufzuhebende Grundstücksgrenze

6.    vorgeschlagene Grundstücksgrenze

7.                               Parzellen-Nummer, z.B. 8
 
8.                               vorgeschlagene Gebäude

9.                               vorgeschlagene Standorte Garagen/ Stellplätze

10.                             Empfehlung zur Höheneinstellung, hier 449,0 m üNN

11.                             Festlegung von Planbereichen, z.B. A / B

12.                             abzubrechende Gebäude

13.                             Flachdach / Pultdach

14.                             bestehende Schnitthecke

15.                             Höhenlinien 0,5 m, z.B. 441.0 m ü.NN.

16.                             Fläche für den Wasserabfluss mit Überlaufmulde, gleichzeitig öffentliche Grünfläch

17.                             Planbereich liegt nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
                                  "Ortskern Augsburger-/ Meitinger Straße"

                           

Bebauungsplan mit  integriertem Grünordnungsplan  "Ortskern Augsburger-/ Meitinger Straße"  in 
Langweid, Gemeinde Langweid am Lech  (einschl. 1. Änderung)

Die Gemeinde Langweid erlässt aufgrund der §§ 1 - 4 und 8 ff., 13a BauGB, der Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke (BauNVO),  Art. 81 Abs. 3 der Bayer. Bauordnung (BayBO)  des Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO ) und der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie  über die Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung) diesen vom Architekturbüro R. Reiser, München, und Landschaftsarchitekt Christoph 
Goslich,  Diessen, gefertigten (einfachen; § 30 Abs. 3 BauGB) Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan als  

                                      SATZUNG

A.    Festsetzungen durch Planzeichen 

1.                                Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

2.                                Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, hier  Maß der Nutzung und Hausform

3.                                Baugrenze; die Geltung des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO angeordnet. 
                                           
4.                                Baulinie; an Baulinien dürfen keine Garagen/ Nebenanlagen angebaut werden (außer 
                                   Parzelle1, rückwärtige Garage)

5.                                Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Garagen; diese sind nur innerhalb der dafür
                                   festgesetzten Flächen und innerhalb der Baugrenzen zulässig; 
                                   
6.                                max. zulässige Grundflächenzahl als Höchstmaß, z.B. 0,35

7.                                nur Einzelhäuser zulässig

8.                                nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig; ausnahmsweise sind auch Hausgruppen zulässig

9.                                Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude, hier 2 Wohnungen je Wohngebäude

10.                              max.zulässige Wandhöhe bzw. Firsthöhe in Metern, hier 6,25 m bzw.12,5 m; abweichend 
                                   von der Bayerischen Bauordnung wird diese Höhe gemessen von Oberkante Rohdecke
                                   Erdgeschoss bis Oberkante Dachhaut mit dem Schnittpunkt der Außenwand       
                                  
11.                              Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze, z.B. 2 Vollgeschosse; 
                                   Zahl der Vollgeschosse zwingend

12.                              offene Bauweise

13.                              Satteldach; Dachneigung jeweils gemäß Planeintrag ("Nutzungsschablone")

14.                              Straßenbegrenzungslinie und Begrenzung sonstiger Verkehrsflächen

15.                              öffentliche Verkehrsfläche (Unterteilung nur als Hinweis!)

16.                               Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Mischfläche"

17.                              Gehweg 

18.                              einzuhaltende Zufahrt, max. 5 m breit; andere Einfahrten sind unzulässig.

19.                              öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung, hier Parkanlage bzw. Verkehrsgrün,  
                                   gleichzeitig Fläche für Versickerung von unverschmutztem Oberflächenwasser

20.                              private Grünfläche gem. Art. 81 Abs. 3 i.V. mit Abs. 1 Nr. 3 BayBO;
                                   Zweckbestimmung Gestaltungsgrün Orts- und Landschaftsbild (Trenngrün);

21.                              Parkplätze (öffentlich) 

22.                              Pflanzgebot Baugrundstücke: Pro betroffener angefangener 250 qm Grundstücksfläche
                                   sind mindestens 1 Baum und 5 Sträucher zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten
                                   und ggf. nachzupflanzen.
                                   Mindestpflanzgröße: Bäume  Hochstamm STU 16 - 18 cm; Obstbäume Hochstamm 
                                   STU 14 - 16 cm; zu pflanzende Bäume (großkronig/kleinkronig) gem. Ziff. D.1.; 
                                   Lage verschieblich; Mindestpflanzgröße Sträucher: versetzte Sträucher  

23.                              zu erhaltende Bäume mit lfd. Nr.; werden zu erhaltende Bäume beseitigt, ist über die 
                                   Festsetzungen der Ziff. A.22 hinaus Ersatz zu leisten

24.                              Firstrichtung bindend / Firstrichtung wahlweise 

25.   Alle der Versorgung der Grundstücke dienenden Zu- und Ableitungen sind unterirdisch zu verlegen.

26.                             einzuhaltende Grundrissorientierungen: Kinder- und Schlafzimmer müssen mindestens 
                                  ein zum Lüften geeignetes, stehendes Fenster besitzen,das nicht auf die Augsburger Str.
                                  orientiert ist; (zusätzliche Fenster zur Besonnung sind auf die Augsburger Str. zulässig) 
                                  (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V. mit Ziff. 15.6 PlanzVO).

 
                              
                                       

                                   

27.                          einzuhaltende Grundrissorientierungen: Kinder- und Schlafzimmer müssen mindestens 
                               ein mindestens ein zum Lüften geeignetes, stehendes Fenster besitzen, das nicht zum 
                               Feuerwehrhaus orientiert ist (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB i.V. mit Ziff. 15.6 PlanzVO).

                               Der Außenwohnbereich südlich des Feuerwehrgebäudes muss durch aktive bauliche 
                               Maßnahmen besser geschützt werden. Hierzu muss die Bebauung entlang des Feuer-
                               wehrgebäudes z.B. durch die Errichtung eines zusammenhängenden Systems von 
                               Gebäuden und Garagen, Carports mit geschlossener Rückwand, abschirmenden Neben-
                               gebäuden (z.B: für die Unterbringung für Fahrräder, einem überdachten Freisitz mit 
                               geschlossener Rückwand) verkettet werden. 

28.                          Sichtdreieck: Die Sichtdreiecke sind von jeder Sichtbehinderung zwischen 0,80 m Höhe 
                               und 2,50 m Höhe freizuhalten. Ebenso gelten die o.a. Sichtflächen für die privaten 
                               Zufahrten (Art. 29 Abs. 2 BayStrWG i.V.m. § 1 Abs. 5 Nr. 8 BauGB, Sicherheit und 
                               Leichtigkeit des Verkehrs, unter Berücksichtigung der RAS-K).  

29.                          Fläche für den Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung, hier: Feuerwehrerweiterungsfläche
                               Bei einer Bebauung auf der Gemeinbedarfsfläche ist darauf hinzuwirken, dass 
                               unzulässige Immissionen auf die benachbarte (Wohn-) Bebauung ausgeschlossen 
                               werden; ggf. ist dieser Sachverhalt durch eine schalltechnische Untersuchung im 
                               bauaufsichtlichen Verfahren nachzuweisen;
                               gleichzeitig Bodendenkmal; vor einer Überbauung sind Ausgrabungen durch das Bayer. 
                               Landesamt für Denkmalpflege durchzuführen.

30.                          Umgrenzung von Bodendenkmälern: Bei zulässiger Überplanung von Bodendenkmälern
                               sind die im Schr. v. 11.10.2010, Az. P-2009-2220-1_S6 enthaltenen einschlägigen Maß-
                               gaben des Bayer. Landesamtes für Denkmalpflege zu berücksichtigen:
                               -  Die Fläche muss als Denkmalfläche in den geänderten Bebauungsplan eingetragen 
                                  werden.
                               -  In der Denkmalfläche ist für sämtliche Bodeneingriffe eine denkmalrechtliche 
                                  Genehmigung zu beantragen.
                               -  Eingriffe, die den Bestand des Badgebäudes gefährden, sind nicht genehmigungsfähig.
                               -  Bei Bauarbeiten auf dem Grundstück ist die Fläche auf geeignete Weise zu markieren.
                                  Sie darf nicht mit schweren Maschinen befahren werden.
                               -  Bauaushub, Humus oder entsprechendes Material darf auf der Fläche nur gelagert 
                                  werden, wenn durch diese Fläche auf geeignete Weise markiert und gesichert wird, 
                                  und eine Trennschicht (Sand o.ä.) oder ein Geotextil eingebracht wird, so dass sicher-
                                  gestellt ist, dass das Material ohne Eingriffe in die konservatorische Überdeckung des 
                                  Badgebäudes wieder entfernt werden kann. 
                                 Hinweis: Die Schutzbestimmungen sollten bei einem Verkauf der betroffenen Grundstücke 
                                 den Käufern schriftlich gegen Empfangsbestätigung mitgeteilt werden. 
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Hinweis:  Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, den Festsetzungen durch Plan-
zeichen (= Ziffer A), den Hinweisen durch Planzeichen (= Ziffer B), den textlichen Festsetzungen 
(= Ziffer C; separat), den Hinweisen durch Text (= Ziffer D; separat), den Verfahrensvermerken 
und der Begründung. 
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